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Gustav Helbing
(1875—1953)

Am 21. September 1953 ist der hochangesehene

Basler Buchhändler und Verleger Herr
Gustav Helbing, seit 1903 Teilhaber der Firma
Helbing & Lichtenhahn, im Alter von 78 Jahren

gestorben. Des Dahingeschiedenen in tiefer

Dankbarkeit und Verehrung zu gedenken,
hat die ZSR allen Grund. Ihre Betreuung fiel
zwar in den besonderen Aufgabenkreis des

1951 verstorbenen Associés, Herrn Dr. h. c.

Hans Lichtenhahn. Doch waren die bedeutenden

Risiken dieses Geschäftszweiges von der

Firma zu tragen. Wenn sich daher der Verlag
Helbing & Lichtenhahn in fünfzigjähriger
großzügiger Tätigkeit nicht nur um unsere

Zeitschrift, sondern um die schweizerische

Rechtswissenschaft überhaupt unschätzbare
Verdienste erwerben konnte, wäre das ohne

die verständnisvolle Mitwirkung Gustav Hel-
bings nicht möglich gewesen. Herausgeber und

ständige Mitarbeiter der Zeitschrift bitten den

Sohn des Verstorbenen, den Mitinhaber der

Firma, Herrn Heinz Helbing, versichert zu
sein, daß ihnen die edle und selbstlose

Persönlichkeit seines Vaters unvergessen bleiben
wird. A. Simonius
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